
 
051/25 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
Abwägungsbeschluss über den Bebauungsplan 

"Südlicher Planweg" im OT Schöneiche der Stadt 
Zossen 

Organisationseinheit: 
Bauamt  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ortsbeirat Schöneiche (Vorberatung)  Ö 
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und 
Umwelt (Vorberatung) 07.07.2025 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 21.07.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
  
1. die anliegende Abwägungstabelle mit den eingegangenen Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplanes „Südlicher Planweg“ 
  
oder 
  
2. die vorliegenden Abwägungsvorschläge werden mit dem laut Protokoll 
aufgeführten Änderungen übernommen. 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
 
Begründung 
Der Entwurf wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 
11.02.2025 bis einschließlich 14.03.2025 öffentlich ausgelegt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 10.02.2025. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten bis einschließlich 19.03.2025 ihre 
Stellungnahme bei der Stadt Zossen einreichen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden untereinander und gegeneinander abgewogen. Das 
Abwägungsergebnis wird mitgeteilt. 

  
  
 



Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja      [  ] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  

  
 
Anlage/n 

1 Auswertungstabelle 
 

2 Teilungsplan 
 

 



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 

STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN, 

nach § 4 Abs. 2 BauGB

DER NACHBARGEMEINDEN

nach § 2 Abs. 2 BauGB und der

BÜRGER

nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

STAND: 15.06.2025

1
2

Anzahl
beteiligte Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden

25
7

Antworten
16
3

3

4

Summe 32

Bürger

19

0
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF
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Stadt Zossen 

Bauamt, Frau Widera 

Marktplatz 20 

15806 Zossen 

 

 

 
 

Bearbeiter/-in: Matthias Vogel 
 E-Mail: Matthias.Vogel@gl.berlin-brandenburg.de 
 Telefon: +49 331 866-8758 
 Telefax: +49 331 866-8703 (Potsdam) 

+49 331 866-8799 (Cottbus) 
 Internet: gl.berlin-brandenburg.de 
 Datum: 18. März 2025 
 Gesch.-Z.: 11-GL5-4615-1-012/2024-001/005 
 Dokument Nr.: A-2025-00024127 

E-Mail: vl-bauleitplanung@svzossen.brandenburg.de 

Bebauungsplan "Südlicher Planweg" 
GL-Reg.-Nr.:  0771/2022 

Verfahrensschritt: Entwurf, Stand: 29.08.2024  
Gemeinde / Ortsteil: Zossen /Schöneiche 

Kreis:   Teltow-Fläming 
Region:  Havelland-Fläming 

Ihr Schreiben vom 10.02.2025   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur o.g. Planung geben wir folgende Stellungnahme ab: 

  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

X  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Beurteilung der Planungsabsicht auf Grundlage der Landesplanung:  

X  Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen 

  Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung 

Die GL äußert sich im Rahmen der Behördenbeteiligung
1

 an kommunalen Bauleitplanungen zu den Inhal-

ten der Landesplanung (LEPro, LEP HR). Die Belange der Regionalplanung, insbesondere auch die beach-

tenspflichtigen regionalplanerischen Ziele, werden durch die Regionalen Planungsgemeinschaft vertreten. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft ist als Träger öffentlicher Belange direkt zu beteiligen. 

Erläuterungen:  
Für die Planung sind folgende Ziele der Raumordnung maßgeblich: 

- Ziel 3.6 Abs. 1 LEP HR: Zossen ist Mittelzentrum im weiteren Metropolenraum. 

- Ziel 5.2 LEP HR: Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete 

- Ziel 5.6 Abs. 2 und 3 LEP HR: Mittelzentren als Schwerpunkte der Siedlungsflächenentwicklung (quanti-

tativ uneingeschränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen über die Eigenentwicklung hinaus) 
Die Planbegründung sollte entsprechend angepasst werden. 

Die Hinweise auf die  

                                                         

1 Mit Inkrafttreten des geänderten Landesplanungsvertrages am 01.08.2024 ist die bisherige Mitteilung der Ziele der Raumordnung 

durch die GL entfallen (vgl. https://bravors.brandenburg.de/vertraege/lplv sowie das Rundschreiben der GL vom 03.09.2024 zur Auf-

stellung von Bauleitplänen nach Änderung des Raumordnungs- und Landesplanungsrechts: https://gl.berlin-brandenburg.de/umset-

zung-der-raumordnungsplaene/anpassung-der-bauleitplanung-an-die-ziele-der-raumordnung/) 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteitung  bestätigt, daß die Pla-
nung an die Ziele der Raumordnung angepaßt ist.
Der redaktionelle Hinweis wird beachtet und aus der Begründung 
herausgenommen.
Abwägungsvorschlag: der Hinweis wird berücksichtigt.

2

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.1.1.1.

1.11.11.11.1

1.11.11.11.1
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- Darstellung der Stadt Zossen in der Erläuterungskarte des Teilregionalplans als Mittelzentrum (maß-

geblich ist diesbezüglich der LEP HR) und 

- Fortgeltung des LEP FS  

sind überflüssig und aus der Planbegründung zu streichen.  

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 235) 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin - Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 

Die Beurteilung aufgrund der folgenden Regionalpläne bzw. Entwürfe erhalten Sie durch die Regio-

nale Planungsgemeinschaft: 

Region Havelland-Fläming 

Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ der Regionalen Planungsgemeinschaft Ha-

velland-Fläming vom 26. November 2020 (ABl. Nr. 51, S. 1321) 

Sachlicher Teilregionalplan (TPR) Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming, in Kraft getre-

ten mit Bekanntmachung der Genehmigung im ABl. Nr. 42 vom 23.10.2024, S. 1018; im Internet aufrufbar 

unter https://havelland-flaeming.de/regionalplan/entwurf-sachlicher-teilregionalplan-wind/.  

Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 18.11.2021, öffentlich ausgelegt vom 10.03. bis 

10.05.2022, im Internet aufrufbar unter https://Havelland-flaeming.de/regionalplan/regionalplan-3-0/  

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der 

Raumordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. 

g. Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung ange-

messen zu berücksichtigen. 

Hinweise 

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, 

nicht wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von die-

ser Mitteilung unberührt. 

• Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zu Bauleitplänen nur in digitaler Form 

durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu 

nutzen: gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de. 

• Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) 

BauGB oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link) zu 

senden an unser Referatspostfach gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung des 

Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung PLIS@lbv.brandenburg.de. 

• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  

https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Matthias Vogel 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.2.2.2.
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2.12.12.12.1

2.12.12.12.1
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.3.3.3.

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                              2. ENTWURF



Die Stadt Zossen hat in Ausübung  ihrer Planungshoheit beschlos-
sen, nur die Flurstücke 122 und 123 zu überplanen. Aus ihrer Sicht 
besteht für weitere benachbarte Grundstücke kein Planungser-
fordernis.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Begründung wird korrigiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Nach § 17 BauNVO wurde für das Allgemeine Wohnge-
biet (WA) eine zulässige Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 
Dieses Maß der baulichen Nutzung wird nicht geändert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

7

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.23.23.23.2

3.13.13.13.1

3.13.13.13.1

3.23.23.23.2

3.33.33.33.3

3.33.33.33.3
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Es ist nicht vorgesehen, eine Festsetzung dazu in die Planzeichnung 
aufzunehmen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Geodatenbasis wird auf der Planzeichnung ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Erläuterungen der Darstellungen der Plangrundlage werden in die 
Legende aufgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Ein Hinweis auf Nebenanlagen nach § 14 BauNVO wird in die Festset-
zung 2.3 aufgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Das zu prognostizierende geringe Verkehrsaufkommen (Anliegerver-
kehr) rechtfertigt die Anlage einer sogenannten Mischverkehrsfläche 
ohne gesonderte Fußwege. Die Strukturierung der Verkehrsfläche 
Planstraße erfolgt in Abstimmung mit der Abt. Verkehr der der Stadt 
Zossen und wird im Erschließungsvertrag geregelt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.43.43.43.4

3.53.53.53.5
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3.63.63.63.6

3.73.73.73.7

3.83.83.83.8

3.93.93.93.9

3.43.43.43.4

3.53.53.53.5

3.63.63.63.6

3.73.73.73.7

3.83.83.83.8

3.93.93.93.9



Der Planweg in Schöneiche ist eine bestehende örtliche Erschlie-
ßungstraße. Sie hat eine ausreichende Breite um den zusätzlichen 
Verkehr, der durch Nutzungen innerhalb des Plangebiets hervorgeru-
fen wird.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Unabhängig von den Baumstandorten wurden für die Bestandsbäu-
me, die innerhalb des Plangebietes liegen, deren Erhalt festgesetzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Stellplatzsatzung der Stadt Zossen ist ein eigenständiges Regel-
werk, daß auch wirkt, wenn es keinen Hinweis in den Planunterlagen 
gibt. Ein Hinweis ist nicht notwendig.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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3.103.103.103.10

3.113.113.113.11

3.123.123.123.12
3.103.103.103.10

3.113.113.113.11

3.123.123.123.12



Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und ist bei der Fortführung der Planung zu beachten.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.133.133.133.13
2.132.132.132.13
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Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.143.143.143.14 2.142.142.142.14
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Der Pkt. 1.1 der Begründung wird dem Hinweis entsprechend 
geändert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.153.153.153.15
2.152.152.152.15

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF



Die Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und werden bei der Planungsfortführung beachtet. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.163.163.163.16 3.163.163.163.16
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Für das Plangebiet existiert bereits ein Grundstückteilungsplan, der 
Bildung von 11 Einzelgrundstücken vorsieht. 
Es ist zu erwarten, daß auf jeden Grundstück jeweils ein Wohngebäu-
de entstehen wird.
Die Stadt Zossen ist der Meinung, daß die bestehenden Festsetzun-
gen zum Maß der Nutzung ausreichend sind, um Wohnraum für 
junge Familien zu schaffen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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3.173.173.173.17
3.173.173.173.17



Nach § 17 BauNVO wurde für das festgesetzte allgemeine Wohnge-
biet (WA) eine zulässige Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 
Dieses Maß der baulichen Nutzung soll nicht geändert werden.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Stadt Zossen hat einen Aufstellungsbeschluß für den Bebauungs-
plan "Südlicher Planweg" mit den Flurstücken 102-tw., 122 und 123  
gefaßt. Eine Änderung des Geltungsbereiches unter Einbeziehung 
bereits bebauter Grundstücke schafft keine neuen Bauflächen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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3.183.183.183.18 3.183.183.183.18

3.193.193.193.19

3.193.193.193.19



Die westlich liegen bebauten Nachbargrundstücke des BP "Südlicher 
Planweg" würden nach Umsetzung der Planung eine Lückenbebau-
ung darstellen, die dann nicht mehr einer Bebauung nach § 35 zuzu-
ordnen wäre und somit Bauanträge genehmigt werden könnten. Im 
Übrigen bietet auch der § 35 die Möglichkeit einer Beurteilung als 
sonstiges Bauvorhaben nach Abs. 2 BauGB als Sonstiges Vorhaben.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.203.203.203.20
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3.203.203.203.20



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

17
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wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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3.213.213.213.21
3.213.213.213.21
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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Die Maßnahmeblätter für die Inanspruchnahme der Trockenrasenflä-
che wurden im Juli 2024 an die UNB gesandt.
Ein Ausnahmeantrag wurde gestellt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.
Die Anrechnung des Sandtrockenrasens erfolgte wie in der HVE ge-
schrieben mit dem Faktor 2,0 (S. 34 HVE) Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland) und ist aus unserer Sicht korrekt. Die Fläche des 
Sandtrockenrasens dann so angepasst, dass mit dem Sandtrocken-
rasen und der Baumpflanzung die Versiegelung komplett ausgegli-
chen ist. Die Flächengröße der Ersatzfläche beträgt 9.700 m².
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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3.223.223.223.22

3.223.223.223.22



Die Maßnahmeblätter für die Inanspruchnahme der Trockenrasenflä-
che wurden im Juli 2024 an die UNB gesandt.
Ein Antrag auf Befreiung gemäß § 67 BNatSchG wurde gestellt.
Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Es erfolgt eine Neuversiegelung von 5.400 m².
Es sollen zuerst Flächen entsiegelt werden und wenn diese nicht zur 
Verfügung stehen, muss anderweitig ausgeglichen werden. Eine Ent-
siegelungsfläche in der Größe konnte nicht gefunden werden.
Nach dem Merkblatt des LK Teltow-Fläming zum Thema Eingriffe in 
Natur und Landschaft kann als Ersatz für eine Entsiegelung eine An-
pflanzung von Laubbäumen oder Sträuchern erfolgen. Dabei ist pro 
50 m² Neuversiegelung mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Bei 
11 Bäumen aus der Alleepflanzung können demnach 550 m² für die 
Bodenversiegelung angerechnet werden.
Die Stadt Zossen hat wegen nicht verfügbarer Entsiegungsflächen 
abgewogen, dem Wohnen Vorhabengebiet Vorrang zu geben und
und dem Ausgleich der Bodenversiegelung im vorhandenen Umfang 
als ausreichend zu betrachten.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Es existiert aktuell die rechtskräftige 3. Änderung des FNP der Stadt 
Zossen.
Für das Plangebiet wurde eine parallele 5.1 Änderung des FNP der 
Stadt Zossen erarbeitet.
Die wesentlichen Aussagen des Landschaftsplanes werden nicht be-
rührt, da der Geltungsbereich bereits als Baufläche dargestellt war.
Die Darstellung der Baumreihe ist nicht möglich, da sie sich außer-
halb des Änderungsbreiches befindet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
 

21

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             2. 2. ENTWURFBEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                            2. ENTWURF

3.233.233.233.23

3.243.243.243.24

3.253.253.253.25

3.233.233.233.23

3.253.253.253.25

3.243.243.243.24



Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Allee auf dem Grundstück 62, Flur 3 (Gemarkung 
Schöneiche) steht der Grabenunterhaltung nicht entgegen. Nach
den Planungen ist der nördlichste Baum 10 m von der nördlichen 
Flurstücksgrenze entfernt. Zur Böschungsoberkante bestehen nach 
einer groben Messung im GIS 15 m Abstand. 
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

22

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                             2. ENTWURF

3.263.263.263.26

3.263.263.263.26



23

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF



Die Ersatzpflanzungen als extetre Maßnahmen betreffen dem Plan-
verfahren nachgelagerte Planungschritte und werden bei der Fortfüh-
ung der Planung in Abstimmung mit dem Wasser- und Bodenverband
"Dahme-Notte" ausgeführt.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

24

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

3.273.273.273.27

3.273.273.273.27



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Die planungsrechtlichen Grundlagen werden in der Begründung ak-
tualisiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

25

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

4.4.4.4.
4.14.14.14.1

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

4.14.14.14.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.

26

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

5.15.15.15.1

5.15.15.15.1

5.5.5.5.



27

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

06.06.06.06.

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

28

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

06.106.106.106.1

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

06.106.106.106.1



Die Wasser- und Abwassergesellschaft äußert keine Anregungen 
oder Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

29

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             2. ENTWURF

07.07.07.07.
07.107.107.107.1

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

07.107.107.107.1



Der Hinweis, daß sich auf den externen Ausgleichsflächen keine 
Anlagen der Trinkwasserver- und Abwassentsorgung befinden, wird 
zur Kenntnis genommen.

30

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

07.207.207.207.2

07.207.207.207.2



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

31

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

08.08.08.08.

08.108.108.108.1

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

08.108.108.108.1



Der Abwasser- und Wasserzweckverband äußert keine Anregungen 
oder Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.

32

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

09.09.09.09.

09.109.109.109.1

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

09.109.109.109.1



Die Planbegründung wird den Empfehlungen entsprechen korrigiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

33

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

09.209.209.209.2

09.209.209.209.2



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planvorhaben zu. Die Hinweise betreffen dem Planver-
fahren nachgelagerte Planungsschritte.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

34

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

10.10.10.10.

10.110.110.110.1

10.110.110.110.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

35

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

11.11.11.11.

11.111.111.111.1

11.111.111.111.1



36

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

37

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

12.12.12.12.

12.112.112.112.1

12.112.112.112.1



Auf der nördlichen Seite des Planweges außerhalb des Geltungsbe-
reiches verläuft ein Erdkabel der Ontras.
Der Planweg ist bis zu seiner Straßenmitte Teil des Geltungsberei-
ches.
Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und wird zur Kenntnis genommen.

38

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

13.13.13.13.

13.113.113.113.1

13.113.113.113.1



Das Telekommunikationsunternehmen äußert keine Anregungen 
oder Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

39

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

14.14.14.14.

14.114.114.114.1

14.114.114.114.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

40

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

15.15.15.15.

15.115.115.115.1

15.115.115.115.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

41

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

16.16.16.16.
16.116.116.116.1

16.116.116.116.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.
Die Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und werden in den nachfolgenden Planungsschritten beach-
tet.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

42

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

17.17.17.17.

17.117.117.117.1

17.117.117.117.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

43

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

18.18.18.18.

18.118.118.118.1

18.118.118.118.1



Innerhalb des Auslegungszeitraumes wurden von Bürgern keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken geäußert.

44

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

19.19.19.19.
19.119.119.119.1

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum
vom 02.07.2024 - 03.08.2024

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF
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